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Richtlinie für die Beschäftigung und Vergütung wissenschaftlicher Hilfskräfte an 
der Technischen Universität Dortmund 

Aufgrund von§ 2 Abs. 4 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-West­
falen (Hochschulgesetz- HG) vom 16. SeptJmber 2014 (GV NRW S. 474) hat die Technische 
Universität Dortmund die nachstehende Richtlinie erlassen: . 

Diese Richtlinie gilt für WissenschafHiche Hilfskräfte, die ein Hochschulstudium mit einer 
Regelstudienzeit von mindestens 6 Semestern (z. B. einen Fachhochschulstudiengang ei­
nen Diplom !-Studiengang oder einen Bachelor-Studiengang) erfolgreich abgeschlossen 
haben (im Weiteren: WHF) und Wissenschaftliche Hilfskräfte mit einem Magister- Diplom­
oder Master-Abschluss (im Weiteren: WHK). 

1. a)1Für Dienstleistungen in Forschung und Lehre und hiermit zusammenhängende Verwal­
tungstätigkeiten können an der Technischen Universität Dortmund wissenschaftliche Hilfs­
kräfte beschäftigt werden. 2Die Aufgaben richten sich nach dem jeweils vorliegenden Hoch­
schulabschluss und orientieren sich an § 46 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes 
Nordrhein -Westfalen (Hochschulgesetz - HG) 

3WHF kann hierbei die Aufgabe übertragen werden, die Studierenden zu betreuen und anzu­
leiten, insbesondere im Rahmen praktischer Übungen fachliche Kenntnisse und Fertigkeiten 

. 1 1 zu verm1tte n. 

4WHK kann hierbei die Aufgabe übertragen werden, Studierenden Fachwissen und praktische 
Fertigkeiten zu vermitteln und sie in der Anwendung wissenschaftlicher Methoden zu unter­
weisen. 

5Zugleich soll die wissenschaftliche Ausbildung und Fortbildung der Beschäftigten - auch 
durch eigene wissenschaftliche Arbeit - gefördert werden. 

b)11m Einzelnen werden die Dienstobliegenheiten der wissenschaftlichen Hilfskräfte von den 
Hochschullehrerinnen und -lehrern, Personen mit selbstständigen Lehraufgaben oder Wis­
senschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bestimmt, denen die Hilfskräfte zugeord­
net sind. 

c) 1Wissenschaftlichen Hilfskräften kann die Leitung von Tutorien übertragen werden, die in 
der Regel bestimmten Lehrveranstaltungen zugeordnet oder in sie eingeordnet sind. 
2Übt eine wissenschaftliche Hilfskraft Tutorentätigkeiten aus, so können für die Zeit, in der 
Tutorien stattfinden, bis zu zwei Zeitstunden in der Woche für je eine Wochenstunde Arbeit 
in Gruppen als durchschnittliche Beschäftigungszeit zugrunde gelegt werden. 

31m Rahmen dieser Tutorien können folgende Aufgaben übertragen werden: 

a) Anleitung zum Studium 
b) Einführung in die Arbeit mit wissenschaftlicher Literatur 
c) Anleitung zur Technik des wissenschaftlichen Arbeitens 
d) Anleitung zum wissenschaftlichen Gespräch 
e) Anregung zur selbständigen Beschäftigung mit wissenschaftlichen Fachfragen 
f) Vertiefung und Ergänzung des in Lehrveranstaltungen gebotenen Stoffes 
g) Vorbereitung auf den in künftigen Lehrveranstaltungen gebotenen Stoff (auch in der vor-

lesungsfreien Zeit) 

2. 1Befristete Dienstverträge zur Erbringung wissenschaftlicher und künstlerischer Hilfstätig­
keiten dürfen die zulässige Befristungsdauervon 6Jahren nicht überschreiten. 2Dementspre­
chende Beschäftigungen an deutschen Hochschulen sind gemäß dem Gesetz über befristete 
Arbeitsverträge in der Wissenschaft (Wissenschaftszeitvertragsgesetz - WissZeitVG) hierbei 

zusammen zu betrachten. 
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3Die Beschäftigungsverhältnisse werden in der Regel für ein Jahr begründet; in begründeten 
Fällen können kürzere oder längere Zeiträume vereinbart werden. 4Der Umfang von 3 Zeit­
stunden pro Woche soll nicht unterschritten werden, andernfalls bedarf es einer gesonderten 
Begründung. 5Eine Beschäftigung als wissenschaftliche Hilfskraft ist grundsätzlich nur zu­
lässig, w'enn kein anderes Beschäftigungsverhältnis zum selben Arbeitgeber besteht. 

6Hilfskräfte dürfen in der Woche mit höchstens 17 Zeitstunden durchschnittlich beschäftigt 
werden. 7Änderungen des Beschäftigungsumfangs sind nur zum Monatsanfang möglich. 

3. 1Vor dem Ablauf der vorgesehenen Beschäftigungszeit kann der Dienstvertrag von beiden Sei­
ten mit einer Frist von einem Monat zum Monatsende gekündigt werden. 2Die Möglichkeit, 
das Arbeitsverhältnis aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist zu kündigen, bleibt 
unberührt. 

4. 1Die monatliche Pauschalvergütung für WHF beträgt ohne Rücksicht auf den Familienstand je 
Stunde durchschnittlicher wöchentlicher Arbeitszeit ab dem 01.04.2026 17,70 €bzw.und ab 
dem 01.04.2027 18,40 €. 
2Die monatliche Pauschalvergütung für WHK beträgt ohne Rücksicht auf den Familienstand 
je Stunde durchschnittlicher wöchentlicher Arbeitszeit ab dem 01.04.2026 21,20 € bzw. ab 
dem 01.04:2027 22,20 €. 
3Die Pauschalvergütung wird am Monatsende nachträglich gezahlt. 4Weitere Zahlungen er­
folgen nicht. 5Bei tariflichen Erhöhungen wird im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten ge­
prüft, ob die Stundensätze der WHF/WHK angepasst werden können. 

6Die monatliche Pauschalvergütung ergibt sich aus der Multiplikation des Stundensatzes mit 
dem Fakt_or 4,348 und der Anzahl der Stunden durchschnittlicher wöchentlicher Arbeitszeit, 
die im Dienstvertrag der WHF/WHK festgelegt ist. 

5. 1Arbeitsunfähigkeiten sind unverzüglich in der entsprechenden Einrichtung anzuzeigen. 2Bei 
einer durch Krankheit oder Unfall verursachten Arbeitsunfähigkeit wird die Vergütung bis zum 
Ende der 6. Woche weitergezahlt. 

6. 1 Der Urlaubsanspruch richtet sich nach dem Bundesurlaubsgesetz. 
2Die Berechnung des Erholungsurlaubsanspruchs sowie die Gewährung des Erholungsur­
laubs erfolgt durch die jeweilige Einrichtung. 

7. 1Nebentätigkeiten sind nach Maßgaben des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst der 
Länder (TV-L) anzuzeigen. 

8. 1Die Befristung der Dienstverträge der WHF/WHK erfolgt grundsätzlich auf Grundlage des 
WissZeitVG. 

9. 1Diese Richtlinie tritt am 01.04.2026 in Kraft. 2Die Richtlinie für die Beschäftigung und Vergü­
tung wissenschaftlicher Hilfskräfte an der Technischen Universität Dortmund vom 
20.03.2024 tritt mit Ablauf des 31.03.2026 außer Kraft. 

Dortmund, 31.03.2026 

Der Rektor 
n Universität Dortmund 

",./_·:· 
ersitätsprofessor ~ 

. Manfred Bayer 
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Richtlinie für die Beschäftigung und Vergütung studentischer Hilfskräfte an der 
Technischen Universität Dortmund 

Aufgrund von§ 2 Abs. 4 des Gesetzes über
1
die Hochschulen des Landes Nordrhein-West­

falen (Hochschulgesetz - HG) vom 16. September 2014 (GV NRW S. 474) hat die Technische 
Universität Dortmund die nachstehende Richtlinie erlassen: 

Diese Richtlinie gilt für Hilfskräfte vor Abschluss ihres Studiums (Studentische Hilfskräfte, 
im Weiteren: SHK) 

1. a)1Für Dienstleistungen in Forschung und Lehre und hiermit zusammenhängende Verwal­
tungstätigkeiten können an der Technischen Universität Dortmund studentische Hilfskräfte 
.(SHK) beschäftigt werden, wenn diese an einer Hochschule oder staatlich anerkannten Hoch­
schule als Studierende eingeschrieben sind. 2Nach einem ersten berufsqualifizierenden Ab­
schluss eines Hochschulstudiums ist eine Beschäftigung als SHK nur noch bei einer Ein­
schreibung in einem fachfremden Studiengang oder einem Zweitstudium möglich. 3Nach­
weise sind zwingend beizufügen. 4In Ausnahmefällen ist eine Beschäftigung als SHK weiter­
hin möglich, wenn in einem drittmittelfinanzierten Projekt keine Mittel für eine Beschäftigung 
als wissenschaftliche Hilfskraft (WHF) bewilligt worden sind. 5Zugleich soll die wissenschaft­
liche Ausbildung und Fortbildung der Beschäftigten - auch durch eigene wissenschaftliche 
Arbeit - gefördert werden. 

b)1Im Einzelnen werden die Dienstobliegenheiten der studentischen Hilfskräfte von den 
Hochschullehrerinnen und -lehrern, Personen mit selbstständigen Lehraufgaben oder Wis­
senschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bestimmt, denen die Hilfskräfte zugeord­
net sind. 

c)1Als SHK mit Tutorentätigkeit dürfen nw fachlich qualifizierte Studierende beschäftigt wer­
den, die mindestens drei Semester in dem betreffenden Fach studiert oder eine Vor- oder 
Zwischenprüfung erfolgreich abgelegt oder vergleichbare Studienleistungen nachgewiesen 
haben. 2Die Beschäftigung als studentische Tutorin oder studentischer Tutorin nerhalb eines · 
von dieser Person bereits erfolgreich abgeschlossenen Studiums ist ausgeschlossen. 

3Übt eine studentische Hilfskraft Tutorent~tigkeiten aus, so können für die Zeit, in der Tuto­
rien stattfinden, bis zu zwei Zeitstunden in der Woche für je eine Wochenstunde Arbeit in 
Gruppen als durchschnittliche Beschäftigungszeit zugrunde gelegt werden. 

4Im Rahmen dieser Tutorien können folgende Aufgaben übertragen werden: 

a) Anleitung zum Studium 
b) Einführung in die Arbeit mit wissenschaftlicher Literatur 
c) Anleitung zur Technik des wissenschaftlichen Arbeitens 
d) Anleitung zum wissenschaftlichen Gespräch 
e) Anregung zur selbständigen Beschäftigung mit wissenschaftlichen Fachfragen 
f) Vertiefung und Ergänzung des in Lehrveranstaltungen gebotenen Stoffes . 
g) Vorbereitung auf den in künftigen Lehrveranstaltungen gebotenen Stoff (auch in der vor­

lesungsfreien Zeit) 
) 

2. 1Befristete Dienstverträge zur Erbringung wissenschaftlicher und künstlerischer Hilfstätig­
keiten mit Studierenden, die an einer deutschen Hochschule für ein Studium, dass zu einem 
berufsqualifizierenden Abschluss führt, eingeschrieben sind, dürfen die zulässige Befris­
tungsdauer von 6 Jahren nicht überschreiten. 2Dementsprechende Beschäftigungen an deut­
schen Hochschulen sind gemäß§ 6 des Gesetzes über befristete Arbeitsverträge in der Wis­
senschaft (Wissenschaftszeitvertragsgesetz - WissZeitVG) hierbei zusammen zu betrachten. 
3Eine Beschäftigung als studentische Hilfskraft ist grundsätzlich nur zulässig, wenn kein an­
deres Beschäftigungsverhältnis zum selben Arbeitgeber besteht. 
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5Hilfskräfte dürfen in der Woche mit höchstens 17 Zeitstunden durchschnittlich beschäftigt 
werden. 6Änderungen des Beschäftigungsumfangs sind nur zum Monatsanfang möglich . 

. 3. 1Die Beschäftigungsverhältnisse werden in der Regel für ein Jahr begründet; in begründeten 
Fällen können kürzere oder längere Zeiträume vereinbart werden. • 

4. 1Vor dem Ablauf der vorgesehenen Beschäftigungszeit kann der Dienstvertrag von beiden Sei­
ten mit einer Frist von einem Monat zum Monatsende gekündigt werden. 2Die Möglichkeit, das 
Arbeitsverhältnis aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist zu kündigen, bleibt unbe­
rührt. 

5. 1Die monatliche Pauschalvergütung für"SHK beträgt ohne Rücksicht auf den Familienstand je 
Stunde durchschnittlicher wöchentlicher Arbeitszeit ab dem 01 .04.2026 15,20 € und ab dem 
01.04.2027 15,90 €. 
2Die Pauschalvergütung wird am Monatsende nachträglich gezahlt. 3Weitere Zahlungen erfol­
gen nicht. 4Bei tariflichen Erhöhungen wird im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten geprüft, 
ob die Stundensätze der SHK angepasst werden können. 

5Die monatliche Pauschalvergütung ergibt sich aus der Multiplikation des Stundensatzes mit 
dem Faktor 4,348 und der Anzahl der Stunden durchschnittlicher wöchentlicher Arbeitszeit, 
die im Dienstvertrag der studentischen Hilfskraft festgelegt ist. 

6. 1Arbeitsunfähigkeiten sind unverzüglich in der entsprechenden Einrichtung anzuzeigen. 2Bei 
einer durch Krankheit oder Unfall verursachten Arbeitsunfähigkeit wird die Vergütung bis zum 
Ende der 6. Woche weitergezahlt. 

7. 1Der Urlaubsanspruch richtet sich nach dem Bundesurlaubsgesetz. 
2Die Berechnung des Erholungsurlaubsanspruchs sowie die Gewährung des Erholungsur­
laubs erfolgt durch die jeweilige Einrichtung. 

8. 1Nebentätigkeiten sind nach Maßgaben des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst der 
Länder (TV-L) anzuzeigen. · 

9. 1Die Befristung der Dienstverträge der SHK erfolgt grundsätzlich auf Grundlage des Wiss­
ZeitVG. 

10. 1Diese Richtlin ie tritt am 01 .04.2026 in Kraft. 2Die Richtlinie für die Beschäftigung und Vergü­
tung studentischer Hilfskräfte an der Technischen Universität Dortmund vom 20.02.2024 tritt 
mit Ablauf des 31.03.2026 außer Kraft. 

Dortmund, 31.03.2026 

Der Rektor 
n Universität Dortmund 

ersitätsprofessor 
r. Manfred Bayer 

~-
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 Satzung  

 

  Centrum für Entrepreneurship & Transfer 

 

Aufgrund des §§ 2 Abs. 4, 29 Abs. 2 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-

Westfalen (Hochschulgesetz HG) vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547) hat die Technische 

Universität Dortmund die folgende Satzung erlassen: 

 

§ 1 Rechtsstellung 

Das Centrum für Entrepreneurship & Transfer – im Folgenden CET – ist eine zentrale 

Betriebseinheit gemäß § 29 Abs. 2 HG NRW der Technischen Universität Dortmund. 

 

 

§ 2 Zweck, Aufgaben und Aufbau 

Das CET trägt die strategische und operative Verantwortung für den Bereich Transfer der 

Technischen Universität Dortmund und nimmt in Abstimmung mit dem Rektorat die 

strategische Ausrichtung nach innen und außen wahr. Nach innen umfasst dies insbesondere 

den Aufbau und den Erhalt von Transferstrukturen in den Fakultäten und Einrichtungen. Es 

erbringt Service- und Dienstleistungen im universitären Aufgabenbereich der Forschung sowie 

des Wissens- und Technologietransfers, insbesondere in der Technologie-, Innovations- und 

Gründungsförderung sowie bei der Verwertung von Schutzrechten der Technischen Universität 

Dortmund. Dabei dient es sowohl der Initiierung, Weiterführung und Förderung von Projekten 

und Partnerschaften als auch der Verbesserung der Rahmenbedingungen für interdisziplinäre 

und fakultätsübergreifende Forschung sowie der Qualifizierung in den Bereichen 

Entrepreneurship und Transfer. Darüber hinaus trägt das CET zur Weiterentwicklung der 

Verwertungs- und Gründungskultur an der Technischen Universität Dortmund und in der 

Region bei. Im Rahmen seiner Fachaufgaben kann das CET mit Dritten zusammenarbeiten. 

 

 

§ 3 Gremien 

Gremien des CET sind: 

1. die*der Leiter*in des CET (§ 4), 

2. Transferbeirat (§ 5). 

 

 

§ 4 Die*der Leiter*in 

(1) Die*der Leiter*in übernimmt die Verantwortung für alle Aktivitäten, das Budget und 

die operative Steuerung des CET. 

(2) Die*der Leiter*in übernimmt unter Verantwortung des Rektorats die strategische 

und operative Verantwortung für die Transfer- und Gründungsaktivitäten der 

Technischen Universität Dortmund. 

(3) Die*der Leiter*in ist der*dem Kanzler*in rechenschaftspflichtig. 

(4) Zu den Aufgaben der Leiterin*des Leiters zählen insbesondere: 

• die strategische und operative Planung, 

• die Umsetzung aller Fach- und Querschnittsaufgaben, 

• die sachgerechte Verwendung der Mittel, 
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• die Zusammenarbeit mit Dritten im Rahmen der Fachaufgaben, 

• die regelmäßige Berichterstattung an die Kanzlerin*den Kanzler. 

 

§ 5 Transferbeirat 

(1) Das Rektorat bestellt einen Transferbeirat, der aus je einer*einem Vertreter* aller 

Fakultäten der Technischen Universität Dortmund besteht. Die Bestellung erfolgt 

bis auf Widerruf. 

(2) Der Transferbeirat berät die*den Leiter*in in wissenschaftlichen und 

wirtschaftlichen Fragen.  

(3) Der Transferbeirat tagt mindestens einmal jährlich. Die*der Leiter*in lädt zu den 

Sitzungen ein und leitet diese ohne Stimmrecht. 

(4) Der Transferbeirat kann sich eine Geschäftsordnung geben. 

 

 

§ 6 Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tage nach der Veröffentlichung in dem Amtlichen Mitteilungen der 

Technischen Universität Dortmund in Kraft. Zugleich tritt die Satzung tu>startup – Zentrum für 

Entrepreneurship und Transfer vom 07.11.2016 (AM Nr. 28/2016, S. 22) außer Kraft. 

 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Technischen Universität Dortmund vom  

12. 03.2026. 

 

 

Hinweis 

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 12 Abs. 5 des Gesetzes über die Hochschulen des 

Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG NRW) eine Verletzung von Verfahrens- 

oder Formvorschriften des Ordnungs- oder des sonstigen autonomen Rechts der Hochschule 

nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 

kann, es sei denn 

1) die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht geworden, 

2) das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung beschließenden Gremiums vorher 

beanstandet, 

3) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Hochschule vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 

Mangel ergibt, oder 

4) bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des 

Rügeausschlusses nicht hingewiesen worden. 

 

 

Dortmund, den 7. April 2026 

 

 

Der Rektor 

der Technischen Universität Dortmund 

 

 

Universitätsprofessor 

Dr. Manfred Bayer 
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Verwaltungs- und Benutzungsordnung 

des Instituts für Anglistik und Amerikanistik 

der Fakultät Kulturwissenschaften 

der Technischen Universität Dortmund 

vom 8. April 2026 

 

Aufgrund der §§ 2 Abs. 4 und 29 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes 

Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547), 

zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Dezember 2024 (GV. NRW. S. 1222), 

hat die Fakultät Kulturwissenschaften der Technischen Universität Dortmund die 

nachstehende Verwaltungs- und Benutzungsordnung erlassen: 

 

Inhaltsübersicht: 

§ 1 Rechtsstellung 

§ 2 Aufgaben 

§ 3 Mitglieder 

§ 4 Organe 

§ 5 Vorstand 

§ 6 Sprecher*in und stellvertretende*r Sprecher*in 

§ 7 Institutsversammlung 

§ 8 Inkrafttreten 

 

§ 1 Rechtsstellung 

 

Das Institut für Anglistik und Amerikanistik (English and American Studies) ist eine 

wissenschaftliche Einrichtung der Fakultät Kulturwissenschaften der Technischen 

Universität Dortmund gemäß § 29 Abs. 1 HG. 

 

§ 2 Aufgaben 

 
1Das Institut dient der Forschung und Lehre in den Bereichen anglistische und 

amerikanistische Literatur-, Kultur- und Medienwissenschaft, anglistische 

Sprachwissenschaft, Englische Fachdidaktik und Angewandte Linguistik sowie 

anglistische Sprachpraxis. 2Es dient der Ausbildung der Studierenden in den an der 

Fakultät angebotenen Studiengängen und Zertifikatsstudiengängen. 3Es beteiligt sich 

außerdem an Weiterbildungsangeboten sowie interfakultären und interuniversitären 

Studiengängen. 

 

§ 3 Mitglieder 

 
1Mitglieder des Instituts sind 

a) die am Institut tätigen Hochschullehrer*innen, 



Amtliche Mitteilungen der Technischen Universität Dortmund 
Nr.9/2026  Seite 23 
 

b) die am Institut beschäftigten akademischen Mitarbeiter*innen und Mitarbeiter*innen 

in Technik und Verwaltung, die Mitglieder der Fakultät Kulturwissenschaften sind, 

c) die studentischen Mitglieder der Fachschaft Lehramt Englisch und der Fachschaft 

Sprachkultur, 

d) Studierende, die als studentische oder wissenschaftliche Hilfskräfte am Institut 

beschäftigt sind oder von einem*einer am Institut tätigen Hochschullehrer*in eine 

Studienabschlussarbeit oder ein Dissertationsthema aus dem Aufgabenbereich des 

Instituts erhalten haben, 

e) Lehrbeauftragte, wenn sie von einem*einer Hochschullehrer*in des Instituts einen 

Lehrauftrag erhalten haben. 
2Auf Antrag an den Vorstand können weitere Mitglieder aufgenommen werden. 3Die 

Feststellung der Mitgliedschaft von Studierenden erfolgt durch den*die Sprecher*in. 4Die 

Mitglieder des Instituts sind innerhalb des Instituts wahlberechtigt, wenn sie ihr 

Wahlrecht innerhalb der Fakultät Kulturwissenschaften ausüben. 5Die Mitglieder nach 

Satz 1 lit. e) und Satz 2 haben kein aktives oder passives Wahlrecht bei Wahlen des 

Vorstands. 

 

§ 4 Organe 

 

Die Organe des Instituts sind 

a) der Vorstand, 

b) der*die Sprecher*in und der*die stellvertretende Sprecher*in, 

c) die Institutsversammlung. 

 

§ 5 Vorstand 

 

(1) 1Die Leitung des Instituts obliegt dem Vorstand, der sich wie folgt zusammensetzt: 
2Stimmberechtigte Mitglieder sind 

a) die am Institut tätigen Hochschullehrer*innen, 

b) der*die Leiter*in der anglistischen Sprachpraxis, 

c) zwei Vertreter*innen der Gruppe der akademischen Mitarbeiter*innen, 

d) ein*e Vertreter*in der Gruppe der Mitarbeiter*innen in Technik und Verwaltung, 

e) jeweils ein studentisches Mitglied aus den Fachschaftsräten Lehramt Englisch und 

Sprachkultur. 
3Nicht stimmberechtigte Mitglieder sind 

a) der*die Koordinator*in der Lehramtsstudiengänge im Fach Englisch sowie 

b) der*die Koordinator*in der Studiengänge Angewandte Sprachwissenschaften / 

Angewandte Literatur- und Kulturwissenschaften. 
4Grundsätzlich hat jedes stimmberechtigte Mitglied des Vorstands eine Stimme. 
5Soweit am Institut weniger als sieben Hochschullehrer*innen tätig sind, berechnet 

sich die Zahl der Stimmen der Hochschullehrer*innen nach folgender Formel: 

Stimmen je Hochschullehrer*in =
7

Anzahl der am Institut tätigen Hochschullehrer*innen
 . 

6Jede*r Hochschullehrer*in darf ihre*seine Stimmen nur einheitlich abgeben.  



Amtliche Mitteilungen der Technischen Universität Dortmund 
Nr.9/2026  Seite 24 
 

(2) 1Die Mitglieder des Instituts aus den Gruppen der akademischen Mitarbeiter*innen, 

der Mitarbeiter*innen in Technik und Verwaltung sowie der Studierenden wählen ihre 

Vertreter*innen im Vorstand aus ihrer jeweiligen Gruppe. 2Die Amtszeit aller gewählten 

Mitglieder des Vorstands außer den Studierenden beträgt zwei Jahre; Wiederwahlen 

sind nicht zulässig. 3Für die Vertreter*innen aus der Gruppe der Studierenden beträgt 

die Amtszeit ein Jahr; eine einmalige Wiederwahl ist zulässig. 4Im Falle des vorzeitigen 

Ausscheidens eines gewählten Mitglieds erfolgt eine Nachwahl für den Rest der 

Amtszeit. 

 

(3) Der Vorstand berät und beschließt über grundsätzliche Angelegenheiten des Instituts, 

insbesondere über: 

a) Grundsätze des Einsatzes der Mitarbeiter*innen und Hilfskräfte des Instituts, die 

keinem*keiner Hochschullehrer*in zugeordnet sind, 

b) Richtlinien zur Benutzung des Instituts, 

c) die gemeinsame Gestaltung aller Lehrangebote und Studiengänge des Instituts, 

d) gemeinsame Forschungsaktivitäten, 

e) Aktivitäten zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses. 

 

(4) Der Vorstand kann Beauftragte einsetzen. 

 

(5) 1Der Vorstand soll mindestens zweimal im Semester zusammentreten. 2Der Vorstand 

tagt für die Mitglieder des Instituts nach § 3 öffentlich. 3Die Öffentlichkeit ist für 

Fragen, die Personalangelegenheiten betreffen, ausgeschlossen. 

 

(6) 1Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der stimmberechtigten 

Vorstandsmitglieder anwesend ist. 2Beschlüsse des Vorstands werden mit einfacher 

Mehrheit der anwesenden Vorstandsmitglieder gefasst. 3Bei Stimmengleichheit 

entscheidet/entscheiden die Stimme/Stimmen der*des Sprecherin*Sprechers. 

 

§ 6 Sprecher*in und stellvertretende*r Sprecher*in 

 

(1) Der Vorstand wählt aus seiner Mitte für eine Amtszeit von zwei Jahren aus der Gruppe 

der Hochschullehrer*innen eine*n Sprecher*in sowie eine*n stellvertretende*n 

Sprecher*in. 

 

(2) 1Eine Wiederwahl ist nicht zulässig. 2Im Fall des vorzeitigen Ausscheidens der*des 

Sprecherin*Sprechers oder der*des stellvertretenden Sprecherin*Sprechers erfolgt 

eine Nachwahl für den Rest der Amtszeit. 

 

(3) 1Der*Die Sprecher*in führt die Geschäfte des Instituts in eigener Zuständigkeit und 

vertritt es innerhalb der Fakultät Kulturwissenschaften. 2Die Geschäftsführung 

umfasst insbesondere: 

a) die Entscheidung über den Einsatz von nicht einem*einer Hochschullehrer*in 

zugeordneten Mitarbeiter*innen des Instituts im Einzelfall, 
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b) Entscheidungen auf Grundlage der Richtlinien zur Benutzung des Instituts im 

Einzelfall, 

c) die Unterstützung der Umsetzung gemeinsamer Forschungsaktivitäten, 

d) die Unterstützung der Umsetzung von Aktivitäten zur Förderung des 

wissenschaftlichen Nachwuchses, 

e) die Unterstützung gemeinsamer Aktivitäten in der Lehre, 

f) die Unterstützung der Organisation der Studiengänge des Fachbereichs. 

 

(4) Der*Die Sprecher*in ist gegenüber den Mitgliedern des Vorstands und dem Dekanat 

der Fakultät Kulturwissenschaften auskunfts- und rechenschaftspflichtig. 

 

(5) Der*Die Sprecher*in lädt zu den Sitzungen des Vorstands ein und leitet sie. 

 

§ 7 Institutsversammlung 

 

(1) Die ordentliche Institutsversammlung wird mindestens einmal im Semester 

einberufen; die Einberufung hat auf schriftlichem oder elektronischem Wege durch 

den*die Sprecher*in spätestens zwei Wochen vor der Versammlung zu erfolgen. 

 

(2) 1Die außerordentliche Institutsversammlung wird einberufen, wenn mindestens ein 

Drittel der Mitglieder des Instituts dies verlangt. 2Die Ladungsfrist beträgt eine Woche. 

 

(3) 1Die Institutsversammlung wählt die Vertreter*innen des Vorstands gemäß § 5 Abs. 2 

und berät den Vorstand in allen grundsätzlichen Angelegenheiten. 2Die Beschlüsse der 

Institutsversammlung werden mit der einfachen Mehrheit der anwesenden Mitglieder 

getroffen. 

 

§ 8 Inkrafttreten 

 
1Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Mitteilungen 

der Technischen Universität Dortmund in Kraft. 2Gleichzeitig tritt die Verwaltungs- und 

Benutzungsordnung des Instituts für Anglistik und Amerikanistik im Fachbereich Sprach- 

und Literaturwissenschaften, Journalistik und Geschichte der Universität Dortmund vom 

20. Oktober 1988 (AM Nr. 16/1988, S. 12), zuletzt geändert durch Ordnung vom 13. Januar 

1993 (AM Nr. 1/1993, S. 2), außer Kraft. 

 

 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrates der Fakultät 

Kulturwissenschaften der Technischen Universität Dortmund vom 21. Januar 2026.  



Amtliche Mitteilungen der Technischen Universität Dortmund 
Nr.9/2026  Seite 26 
 
Hinweis 

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 12 Abs. 5 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes 

Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG NRW) eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften des 

Ordnungs- oder des sonstigen autonomen Rechts der Hochschule nach Ablauf eines Jahres seit dieser 

Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 

1) die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden, 

2) das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung beschließenden Gremiums vorher beanstandet, 

3) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Hochschule vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt, oder 

4) bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des Rügeausschlusses nicht 

hingewiesen worden. 

 

 

Dortmund, den 8. April 2026 

 

Der Rektor 

der Technischen Universität Dortmund 

 

 

Universitätsprofessor 

Dr. Manfred Bayer 
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